
Hinweise zu den Belangen der Verteidigung und des Zivilschutzes:
- Bei Gebäuden etc., die eine Höhe von 20 m über Grund übersteigen, ist in jedem Einzelfall
  eine Abstimmung mit der Wehrbereichsverwaltung West durchzuführen.
- Ab einer Bauhöhe von 60 m über Grund ist eine Veröffentlichung der Bauwerke als Luftfahrthindernis
  durchzuführen.
- Bei Bauhöhen von mehr als 100 m über Grund ist die Tages- und Nachtkennzeichnung von Bauwerken
  zur Erhöhung der Flugsicherheit, auch für den militärischen Flugbetrieb, erforderlich.
- Bei Windkraftanlagen ist jede konkrete Einzelplanung vor Erteilung eines Bescheides der Wehrbereichs-
  verwaltung West  -unter anderem als militärische Luftfahrtbehörde-  zuzuleiten.

Hinweis zum Artenschutz
Die artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 42 i.V.m. § 43 Abs. 8 oder § 62 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) sind durch die Bebauungspläne und im Rahmen der Zulassungsentscheidungen über
Vorhaben zu beachten.
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